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§ 1

Geltungsbereich

Der Beförderungsvertrag kommt mit dem Einsteigen in das Fahrzeug des Verkehrs-
unternehmens zustande, das für die benutzte Strecke oder Linie die Genehmigung
hat. Sofern die Betriebsführung gemäß § 2 Abs. 2 Personenbeförderungsgesetz
(PBefG) übertragen ist, tritt der Betriebsführer an die Stelle des Unternehmens.

§ 2

Anspruch auf Beförderung

Anspruch auf Beförderung besteht, soweit nach den Vorschriften des Personenbe-
förderungsgesetzes auf den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
vorschriften eine Beförderungspflicht gegeben ist. Sachen werden nur nach Maß-
gabe der §§ 11 und 12 befördert.

§ 3

Von der Beförderung ausgeschlossene Personen

(1) Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Betriebes oder
für die Fahrgäste darstellen, sind von der Beförderung ausgeschlossen. Soweit
diese Voraussetzungen vorliegen, sind insbesondere ausgeschlossen:

1. Personen, die unter dem Einfluss geistiger Getränke oder anderer be-
rauschender Mittel stehen,

2. Personen mit ekelerregenden oder ansteckenden Krankheiten,
3. Personen mit geladenen Schusswaffen, es sei denn, dass sie zum Führen

von Schusswaffen berechtigt sind.

(2) Nicht schulpflichtige Kinder vor Vollendung des 6. Lebensjahres können von
der Beförderung ausgeschlossen werden, sofern sie nicht auf der gesamten
Fahrstrecke von Personen begleitet werden, die mindestens das 6. Lebensjahr
vollendet haben; die Vorschriften des Absatzes 1 bleiben unberührt.

§ 4

Verhalten von Fahrgästen

(1) Fahrgäste haben sich bei Benutzung der Betriebsanlagen und Fahrzeuge so zu
verhalten, wie es die Sicherheit und die Rücksicht auf andere Personen ge-
bieten. Anweisungen des Betriebspersonals sind zu befolgen.

(2) Fahrgästen ist insbesondere untersagt,
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1. sich mit dem Fahrzeugführer während der Fahrt zu unterhalten,
2. die Türen während der Fahrt eigenmächtig zu öffnen,
3. Gegenstände aus den Fahrzeugen zu werfen oder hinaus ragen zu lassen,
4. während der Fahrt auf- oder abzuspringen,
5. ein als besetzt bezeichnetes Fahrzeug zu betreten,
6. die Benutzbarkeit der Betriebseinrichtungen, der Durchgänge und der Ein-

und Ausstiege durch sperrige Gegenstände zu beeinträchtigen,
7. in nicht hierfür besonders gekennzeichneten Fahrzeugen zu rauchen,
8. Tonwiedergabegeräte oder Rundfunkempfänger zu benutzen,
9. Mobiltelefone in Bussen zu benutzen, in denen dies z.B. durch Piktogramme

untersagt ist,
10.in Fahrzeugen oder an den Haltestellen bzw. auf den Bussteigen Fahrräder,

Rollbretter, Inlineskates oder Rollschuhe zu benutzen.

(3) Die Fahrgäste dürfen die Fahrzeuge nur an den Haltestellen betreten und ver-
lassen; Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Betriebspersonals. Soweit
besonders gekennzeichnete Eingänge oder Ausgänge vorhanden sind, sind
diese beim Betreten oder Verlassen der Fahrzeuge zu benutzen. Es ist zügig
ein- und auszusteigen, sowie in das Wageninnere aufzurücken. Wird die bevor-
stehende Abfahrt angekündigt oder schließt sich die Tür, darf das Fahrzeug
nicht mehr betreten oder verlassen werden. Jeder Fahrgast ist verpflichtet, sich
im Fahrzeug einen festen Halt zu verschaffen.

(4) Fahrgäste, die an einer Haltestelle aussteigen wollen, müssen ihre Absicht
rechtzeitig vor Erreichen der Haltestelle dem Fahrpersonal zu erkennen geben.
Soweit hierfür Signalvorrichtungen im Omnibus vorhanden sind, hat der Fahr-
gast diese zu betätigen. Sonst hat der Fahrgast seine Absicht zum Aussteigen
in anderer geeigneter Weise dem Fahrpersonal deutlich zu machen.

(5) Die Beaufsichtigung von Kindern obliegt den Begleitern. Sie haben ins-
besondere dafür zu sorgen, dass Kinder nicht auf den Sitzplätzen knien oder
stehen.

(6) Verletzt ein Fahrgast trotz Ermahnung die ihm obliegenden Pflichten nach den
Absätzen 1 bis 5, so kann er von der Beförderung ausgeschlossen werden.

(7) Bei Verunreinigung von Fahrzeugen oder Betriebsanlagen werden vom Unter-
nehmer festgesetzte Reinigungskosten erhoben; weitergehende Ansprüche
bleiben unberührt:

1. Es sind die entstehenden Reinigungskosten, mindestens aber 20,00 € dem
Betriebspersonal zu zahlen.

2. Bei Beschädigungen von Fahrzeugen oder Betriebsanlagen werden die In-
standsetzungskosten erhoben.

(8) Beschwerden sind - außer in den Fällen des § 6 Abs. 7 und § 7 Abs. 3 - nicht
an das Fahr-, sondern an das Verkaufsbüro der VLN zu richten. Dies ist mög-
lichst unter Angabe von Datum, Uhrzeit, Wagen- und Linienbezeichnung sowie
unter Beifügung des Fahrausweises zu tun.

(9) Wer missbräuchlich die Notbremse oder andere Signaleinrichtungen betätigt,
hat - unbeschadet einer Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren und wei-
tergehender zivilrechtlicher Ansprüche - einen Betrag von 40,00 € zu zahlen.
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§ 5

Zuweisung von Wagen und Plätzen

(1) Das Betriebspersonal kann Fahrgäste auf bestimmte Wagen verweisen, wenn
dies aus betrieblichen Gründen oder zur Erfüllung der Beförderungspflicht not-
wendig ist.

(2) Das Betriebspersonal ist berechtigt, Fahrgästen Plätze zuzuweisen; Anspruch
auf einen Sitzplatz besteht nicht. Sitzplätze sind für behinderte Menschen, in
der Gehfähigkeit beeinträchtigte, ältere oder gebrechliche Personen, werdende
Mütter und für Fahrgäste mit kleinen Kindern freizugeben.

§ 6

Beförderungsentgelte, Fahrausweise

(1) Für die Beförderung sind festgesetzte Beförderungsentgelte zu entrichten. Die
Beförderungsentgelte und Fahrausweisarten sind den „Tarifbestimmungen der
VLN“ zu entnehmen. Bei Verlust oder Diebstahl von Tickets besteht kein An-
spruch auf Ersatz durch die Verkehrsunternehmen.

(2) Ist der Fahrgast beim Betreten des Fahrzeugs nicht mit einem für diese Fahrt
gültigen Fahrausweis versehen, hat er unverzüglich und unaufgefordert den er-
forderlichen Fahrausweis zu lösen.

(3) Ist der Fahrgast beim Betreten des Fahrzeugs mit einem Fahrausweis ver-
sehen, der zu entwerten ist, hat er diesen dem Betriebspersonal unverzüglich
und unaufgefordert zur Entwertung auszuhändigen; in Fahrzeugen mit Ent-
wertern hat der Fahrgast den Fahrausweis entsprechend der Beförderungs-
strecke unverzüglich zu entwerten und sich von der Entwertung zu überzeugen.

(4) Der Fahrgast hat den Fahrausweis bis zur Beendigung der Fahrt aufzube-
wahren und ihn dem Betriebspersonal auf Verlangen zur Prüfung vorzuzeigen
oder auszuhändigen.

(5) Kommt der Fahrgast seiner Pflicht nach den Absätzen 2 bis 4 trotz Auf-
forderung nicht nach, kann er von der Beförderung ausgeschlossen werden; die
Pflicht zur Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgelt nach § 9 bleibt unbe-
rührt.

(6) Wagen oder Wagenteile im schaffnerlosen Betrieb dürfen nur von Fahrgästen
mit hierfür gültigen Fahrausweisen benutzt werden.

(7) Beanstandungen des Fahrausweises sind sofort vorzubringen. Spätere Bean-
standungen können aus Beweisgründen nicht mehr berücksichtigt werden.
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§ 7

Zahlungsmittel

(1) Allein zulässiges Zahlungsmittel ist der EURO (€).

(2) Das Fahrgeld soll abgezählt bereitgehalten werden. Das Fahrpersonal ist nicht
verpflichtet, Geldbeträge über 10,00 € zu wechseln und Ein – und Zwei-
Centstücke im Betrag von mehr als 0,10 € sowie erheblich beschädigte Geld-
scheine und Münzen anzunehmen.

(3) Soweit das Fahrpersonal Geldbeträge über 10,00 € nicht wechseln kann, ist
dem Fahrgast eine Quittung über den zurückbehaltenen Betrag auszustellen.
Es ist Sache des Fahrgastes, das Wechselgeld unter Vorlage der Quittung bei
der VLN abzuholen. Ist der Fahrgast mit dieser Regelung nicht einverstanden,
hat er die Fahrt abzubrechen.

(4) Beanstandungen des Wechselgeldes oder der vom Fahrpersonal ausgestellten
Quittung müssen sofort vorgebracht werden.

(5) Auf Linien und Strecken einzelner Verkehrsunternehmen kann das Ticket auch
mittels der GeldKarte erworben werden.

§ 8

Ungültige Fahrausweise

(1) Fahrausweise, die entgegen den Vorschriften dieser Beförderungsbedingungen
oder des Tarifes der VLN benutzt werden, sind ungültig und werden ein-
gezogen; dies gilt auch für Fahrausweise, die

1. nicht vorschriftsmäßig ausgefüllt sind und trotz Aufforderung nicht sofort
ausgefüllt werden,

2. zerrissen, zerschnitten stark beschädigt oder unleserlich sind, so dass sie
nicht mehr geprüft werden können,

3. eigenmächtig geändert oder kopiert sind,
4. von Nichtberechtigten benutzt werden,
5. zu anderen als den zulässigen Fahrten benutzt werden,
6. wegen Zeitablaufs oder aus anderen Gründen verfallen sind,
7. ohne das erforderliche Lichtbild benutzt werden.

(2) Ein Fahrausweis, der nur in Verbindung mit einem Antrag oder einem im Beför-
derungstarif vorgesehenen Personenausweis zur Beförderung berechtigt, gilt
als ungültig und kann eingezogen werden, wenn der Antrag oder Personen-
ausweis auf Verlangen nicht vorgezeigt wird.
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§ 9

Erhöhtes Beförderungsentgelt

(1) Ein Fahrgast ist zur Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgeltes verpflichtet
wenn er

1. sich keinen gültigen Fahrausweis beschafft hat,
2. sich einen gültigen Fahrausweis beschafft hat, diesen jedoch bei einer Über-

prüfung nicht vorzeigen kann,
3. den Fahrausweis nicht oder nicht unverzüglich im Sinne des § 6 Abs. 3 ent-

wertet hat oder entwerten ließ oder den Fahrausweis auf Verlangen nicht zur
Prüfung vorzeigt oder aushändigt.

Eine Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren bleibt unberührt. Die Vor-
schriften unter den Nummern 1. und 2. werden nicht angewendet, wenn das
Beschaffen oder die Entwertung des Fahrausweises aus Gründen unterblieben
ist, die der Fahrgast nicht zu vertreten hat.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann der Unternehmer ein erhöhtes Beförde-
rungsentgelt von 40,00 € erheben. Er kann jedoch das Doppelte des Beförde-
rungsentgeltes für die einfache Fahrt auf der vom Fahrgast zurückgelegten
Strecke erheben, sofern sich hiernach ein höherer Betrag als nach Absatz 1 er-
gibt; hierbei kann das erhöhte Beförderungsentgelt nach dem Ausgangspunkt
der Linie berechnet werden, wenn der Fahrgast die zurückgelegte Strecke nicht
nachweisen kann.

(3) Das erhöhte Beförderungsentgelt ermäßigt sich im Falle von Absatz 1 Nr. 2 auf
7,00 €, wenn der Fahrgast innerhalb einer Woche ab Feststellungstag bei der
VLN nachweist, dass er zum Zeitpunkt der Feststellung Inhaber einer gültigen
Zeitkarte war.

(4) Wird das erhöhte Beförderungsentgelt gemäß Abs. 2 und 3 nicht in der gesetz-
ten Frist bezahlt, so sind für den dann anfallenden Verwaltungsaufwand weitere
5,00 € zu zahlen.

(5) Bei Verwendung von ungültigen Zeitkarten bleiben weitergehende Ansprüche
des Unternehmers unberührt.

§ 10

Erstattung von Beförderungsentgelt

(1) Wird ein Fahrausweis nicht zur Fahrt benutzt, so wird das Beförderungsentgelt
auf Antrag gegen Vorlage des Fahrausweises erstattet. Beweispflichtig für die
Nichtbenutzung des Fahrausweises ist der Fahrgast.

(2) Wird ein Fahrausweis nur auf einem Teil der Strecke der Fahrt benutzt, wird
der Unterschied zwischen dem gezahlten Beförderungsentgelt und dem für die
zurückgelegte Strecke erforderlichen Beförderungsentgelt auf Antrag gegen
Vorlage des Fahrausweises erstattet. Beweispflichtig für die nur teilweise Be-
nutzung des Fahrausweises ist der Fahrgast.
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(3) Wird eine Zeitkarte nicht oder nur teilweise benutzt, so wird das Beförderungs-
entgelt für die Zeitkarte unter Anrechnung des Beförderungsentgelts für die
durchgeführten Einzelfahrten auf Antrag gegen Vorlage des Fahrausweises er-
stattet. Für die Feststellung des Zeitpunktes, bis zu dem Einzelfahrten als
durchgeführt gelten, ist der Tag der Rückgabe oder Hinterlegung der Zeitkarte
oder das Datum des Poststempels der Übersendung der Zeitkarte mit der Post
maßgeblich. Ein früherer Zeitpunkt kann nur berücksichtigt werden, wenn die
Bescheinigung eines Arztes, eines Krankenhauses oder einer Krankenkasse
über Krankheit, Unfall oder Tod des Fahrgastes vorgelegt wird. Bei der Anrech-
nung des Beförderungsentgelts für die durchgeführten Einzelfahrten wird eine
Ermäßigung nur bei Vorliegen der hierfür erforderlichen Voraussetzungen, im
übrigen das Beförderungsentgelt für die einfache Fahrt zugrunde gelegt.

(4) Anträge nach den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich, spätestens innerhalb
einer Woche nach Ablauf der Gültigkeit des Fahrausweises bei der VLN zu
stellen.

(5) Von dem zu erstattenden Betrag wird ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von 2,00
€ sowie eine etwaige Überweisungsgebühr abgezogen. Das Bearbeitungsent-
gelt und die Überweisungsgebühr werden nicht abgezogen, wenn die Erstat-
tung aufgrund von Umständen beantragt wird, die ein Unternehmen zu vertre-
ten hat.

Ein Anspruch auf Erstattung von Beförderungsentgelt besteht nicht für den Be-
nutzer eines Fahrausweises, soweit das Beförderungsentgelt von einer Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts getragen wird.

(6) Bei Ausschluss von der Beförderung besteht, ausgenommen § 3 Abs.1 Satz 2
Nr. 2, kein Anspruch auf Erstattung des entrichteten Fahrgelds.

§ 11

Beförderung von Sachen

(1) Ein Anspruch auf die Beförderung von Sachen besteht nicht. Handgepäck und
sonstige Sachen werden bei gleichzeitiger Mitfahrt des Fahrgastes nur dann
befördert, wenn dadurch die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht ge-
fährdet und andere Fahrgäste nicht belästigt werden.

(2) Von der Beförderung sind gefährliche Stoffe und gefährliche Gegenstände
ausgeschlossen, insbesondere

1. explosionsfähige, leicht entzündliche, radioaktive, übelriechende oder ätzen-
de Stoffe,

2. unverpackte oder ungeschützte Sachen, durch die Fahrgäste verletzt werden
können,

3. Gegenstände, die über die Wagenumgrenzung hinausragen.

(3) Die Pflicht zur Beförderung von Kleinkindern in Kinderwagen richtet sich nach
den Vorschriften des § 2 Satz 1. Nach Möglichkeit soll das Betriebspersonal da-
für sorgen, dass Fahrgäste mit Kind im Kinderwagen nicht zurückgewiesen
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werden. Die Entscheidung der Mitnahme liegt jedoch immer beim verant-
wortlichen Betriebspersonal.

(4) Der Fahrgast hat mitgeführte Sachen so unterzubringen und zu beaufsichtigen,
das die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht gefährdet und andere
Fahrgäste nicht belästigt werden können.

(5) Der Fahrgast kann leicht tragbare Gegenstände unentgeltlich mitnehmen
(Handgepäck). Das Handgepäck kann aus mehreren Stücken bestehen. Der
Fahrgast hat das Handgepäck selbst unterzubringen und zu beaufsichtigen; es
muss nach Größe und Gewicht auf dem Schoße, unter dem Sitz oder im Ge-
päcknetz untergebracht werden können.

(6) Das Betriebspersonal entscheidet im Einzelfall, ob Sachen zur Beförderung
zugelassen werden und an welcher Stelle sie unterzubringen sind.

§ 12

Beförderung von Tieren

(1) Auf die Beförderung von Tieren ist § 11 Abs. 1, 4 und 5 anzuwenden.

(2) Hunde werden nur unter Aufsicht einer hierzu geeigneten Person befördert,
wenn die Hunde angeleint sind oder in geeigneten Behältern (Käfigen, Trans-
portboxen, Reisetaschen o.ä. untergebracht sind). Hunde, die Mitreisende ge-
fährden können, müssen einen Maulkorb tragen.

(3) Blindenführhunde, die einen Blinden begleiten, sind zur Beförderung stets
zugelassen.

(4) Sonstige Tiere dürfen nur in geeigneten Behältern mitgenommen werden.

(5) Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden. Bei Zuwiderhandlung
werden Reinigungskosten nach § 4 Absatz (7) erhoben.

(6) Die Mitnahme von Hunden mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit,
insbesondere sogenannte „Kampfhunde“, ist in allen Verkehrsmitteln der VLN
ausgeschlossen.

§ 13

Fundsachen

Fundsachen sind gemäß § 978 BGB unverzüglich dem Fahrpersonal oder bei der
VLN abzuliefern. Eine Fundsache wird kostenlos an den Verlierer zurückzugeben.
Entstandene Auslagen sind vom Verlierer zu erstatten. Sofortige Rückgabe von
Fundsachen durch das Fahrpersonal an den Verlierer ist zulässig, wenn dieser sich
einwandfrei als Verlierer ausweisen kann. Der Verlierer hat den Empfang schriftlich
zu bestätigen.

Auskünfte über Fundsachen erteilt die VLN.
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§ 14

Haftung

Das jeweilige Unternehmen haftet für die Tötung oder Verletzung eines Fahrgastes
und für Schäden an Sachen, die der Fahrgast an sich trägt oder mit sich führt, nach
den allgemein geltenden Bestimmungen. Für Sachschäden haftet das jeweilige Un-
ternehmen gegenüber jeder beförderten Person nur bis zum Höchstbetrag von
1.000,00 €; die Begrenzung der Haftung gilt nicht, wenn die Sachschäden auf Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.

Das jeweilige Unternehmen haftet nicht:

1. bei Nichtbefolgung von Anweisungen des Fahr- und Kontrollpersonals oder der
Vorschriften des § 4,

2. für den Verlust von Sachen bzw. Tieren, die der Fahrgast mit sich führt,
3. bei Schäden, verursacht durch von einem Fahrgast mitgeführte Sachen oder Tie-

ren.

§ 15

Verjährung

(1) Ansprüche aus dem Beförderungsvertrag verjähren in 2 Jahren. Die Verjährung
beginnt mit der Entstehung des Anspruchs.

(2) Im übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen gesetzlichen Vor-
schriften.

§ 16

Ausschluss von Ersatzansprüchen

Abweichung von Fahrplänen durch Verkehrsbehinderungen, Betriebsstörungen oder
–unterbrechungen sowie Platzmangel begründen keine Ersatzansprüche; insofern
wird auch keine Gewähr für das Einhalten von Anschlüssen übernommen.

Außerdem haftet das jeweilige Unternehmen nicht für Unrichtigkeiten im Fahrplan
und bei Ausfall von Fahrten, deren Ursache es nicht zu vertreten hat.

§ 17

Gerichtsstand

Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Beförderungsvertrag er-
geben, ist der Sitz des jeweiligen Unternehmens.


